
BEKANNTMACHUNG 
der 

Allianz Global Investors Europe GmbH  

(bisher: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH) 

 

Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber  
der folgenden Altersvorsorge-Sondervermögen: 

 
 

AS-AktivDynamik 
AS-AktivPlus 

 
Bei den vorstehend genannten Sondervermögen treten die nachstehend beschriebenen Än-

derungen der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und der „Besonderen Vertragsbedingun-

gen“ der jeweiligen Fonds mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 in Kraft.  

 

Die Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH ist mit Wirkung zum 3. Septem-

ber 2012 in Allianz Global Investors Europe GmbH umbenannt worden. Aus diesem Grund 

wird die in der Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ sowie in der Präambel der 

„Besonderen Vertragsbedingungen“ des jeweiligen Fonds bisher enthaltene Firmenbezeich-

nung „Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH“ durch die geänderte Firmen-

bezeichnung „Allianz Global Investors Europe GmbH“ ersetzt. 

 

Die Präambel der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ lautet daher ab dem 1. Oktober 2012 

wie folgt:  

 

„Allgemeine Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft aufgelegten Alters-

vorsorge-Sondervermögen, die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sonder-

vermögen aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen“ gelten.“ 

 

Die Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des AS-AktivDynamik lautet daher ab 

dem 1. Oktober 2012 wie folgt: 

 

„Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte Alters-



vorsorge-Sondervermögen AS-AktivDynamik, die nur in Verbindung mit den von der 

Gesellschaft aufgestellten „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ für Altersvorsorge-

Sondervermögen gelten.“ 

 

Die Präambel der „Besonderen Vertragsbedingungen“ des AS-AktivPlus lautet daher ab 

dem 1. Oktober 2012 wie folgt: 

 

„Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 

den Anlegern und der Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft aufgelegte Alters-

vorsorge-Sondervermögen AS-AktivPlus, die nur in Verbindung mit den von der Ge-

sellschaft aufgestellten „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ für Altersvorsorge-

Sondervermögen gelten.“ 

 

Die diesbezüglichen Genehmigungen erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht („BaFin“) für die vorstehenden genannten Fonds mit Schreiben vom 9. August 2012. 

 

 

Die Geschäftsführung 
 

 

 

 
 


